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Liestal/Chur, 08. Februar 2010
Revision der Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen (ZStGV)

Anhörung
Sehr geehrter Herr Montini

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Vorstand des Schweizerischen Verbandes für Zivilstandswesen bedankt sich für die ihm gewährte Möglichkeit, zur eingangs erwähnten Anhörung Stellung nehmen zu dürfen.
Folgend unsere Stellungnahme. Wir haben uns erlaubt, weitere Positionen beizufügen:

Art. 3 Abs. 2

Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen.

Wir erachten es als nicht sinnvoll, dass die Kantone die Gebührenfreiheit für Dienstreisen festlegen können, weil sonst wieder ein „Kantönligeist“ vorherrscht. Auf der einen Seite propagiert man immer wieder, dass ein schweizweit einheitliches Zivilstandswesen aufgebaut werden muss, gleichzeitig gibt man den Kantonen wieder freie Hand.

Fakt ist, dass Trauungen ausserhalb der ordentlichen Traulokale Mehraufwand verursachen, der auch entsprechend vergütet werden soll, und zwar von den Brautleuten. Diese Kosten für eine Dienstreise müssen unser Erachtens verrechnet werden können. 

Art. 7 Abs. 1 Bst. a  ( gehört systematisch eigentlich zu “Gebühren – andere Dienstleistungen”
Dieser Posten wird gesamtschweizerisch sehr unterschiedlich angewendet. Die Beträge variieren zwischen Fr. 0.- und ca. Fr. 7.50. Die Kundschaft, Privatpersonen wie auch Institutionen, sind verständlicherweise irritiert. Wir schlagen deshalb vor:  

- Kosten für Porti und Rechnungsstellung (Verwaltungsaufwand) => Fr. 5.-

Facturation à part et sous forme de débours de l’étui !

Art. 13 Abs. 2 und 3

Es bedarf hier einer klareren Formulierung, wie Art. 13 Abs. 1 Bst. a auszulegen ist. Es besteht nämlich die Praxis von einzelnen Sozialämtern, im Rahmen der Amtshilfe Dokumente zu bestellen, die dann aber für andere Geschäfte benötigt werden.

Der Kommentar sagt aus, dass das Zivilstandsamt z.B. die Gebühren für die Beschaffung von Todesurkunden (über die CH-Vertretung im Ausland) zu tragen hat. Unbestritten steht sicher die Vollständigkeit der Register im öffentlichen Interesse. Allerdings ist es fraglich, ob es sinnvoll resp. vertretbar ist, solche Kosten (in der Regel wenige Franken) in einem administrativ völlig unverhältnismässigen Verfahren dem zuständigen Zivilstandsamt zu belasten (CH-Vertretung – EAZW – kant. AB –ZA).
Anhang 1:


   Différence entre fait d’état civil et fait ?

Ziff. 3.2
Bei dieser Ziffer müsste der Relativsatz gestrichen werden und neu wie folgt lauten:

„ … geführten Zivilstandsregister (Art. 92b Abs. 4 ZStV), pro halbe Stunde
Die Grenze zwischen der Mitwirkung und der blossen Beaufsichtigung ist sehr schwammig. Nach unseren Erfahrungen gibt es die blosse Aufsicht nicht wirklich - es werden immer Fragen gestellt. 
Ziff. 14.

Um die Gebühren künftig mehr oder weniger auf dem gleichen Stand halten zu können wie heute, beantragen wir, die zu übersteigende Arbeitszeit von 30 neu 15 Minuten zu verkürzen. Unser Arbeitsaufwand muss abgegolten werden können. 

Ziff. 18.

Die Anhörungen (und nicht Befragungen) sollten auf jeden Fall verrechnet werden können, unabhängig ob das Gesuch abgewiesen wird oder nicht. Der Arbeitsaufwand ist bereits entstanden. Anstatt jedoch Fr. 75.- pro halbe Stunde zu verrechnen, schlagen wir vor, pauschal Fr. 50.- pro Paar zu verrechnen.  

Folgende Posten der VO sollten beibehalten werden:

11.1  Absage Trauung und Begründung eingetragene Partnerschaft: Fr. 100.- 

12.4   Vermittlung Trauzeugen: Erhöhung von Fr. 20.- auf neu Fr. 50.- pro 
  Trauzeugen

14      Optionserklärung: Pauschalbetrag Fr. 50.- (Prüfung ausländisches Recht)

Weitere Bemerkung zu Anhang 1 („Titeltext“ Seite 4)
Der Wortlaut in der Einleitung „die Aufnahme einer ausländischen Person in das Personenstandsregister (Art. 15a Abs. 2 ZStV) ist zu streichen.

Begründung: Aufnahme einer ausländischen Person ausserhalb eines Geschäftsfalles auf Wunsch soll gebührenpflichtig sein.

Zusätzlich aufzunehmende Positionen:
3.4
Prüfung von Gesuchen um Bekanntgabe von Zivilstandsdaten oder 


um Einsichtnahme in die bisherigen Zivilstandsregister (gemäss


Art. 92b ZStV) 




Fr. 30.00 – 225.00

10.4
Absage oder Verschiebung der Trauung durch die Brautleute später 


als 2 Werktage vor dem vereinbarten Termin









Fr. 100.00

Solche Brautpaare haben den Termin „wegreserviert“ und so eine „Trauungslücke“ geschaffen.
11.1
Zuschlag für die Durchführung einer Trauung/EgP gestützt auf die 


Ermächtigung









Fr. 50.00

Ein Gespräch als Vorbereitung auf die Trauung mit einem Brautpaar von mindestens einer halben Stunde ist keine Seltenheit.
14.1 Bearbeitung der Einbürgerungsdossiers, pro Person








Fr. 50.00
Die zivilstandsamtlichen Verrichtungen sind aufwändig und sollten demnach kostendeckend sein. Es deckt sich auch mit der Vorgabe, dass für Einbürgerungen nur kostendeckende Gebühren erhoben werden dürfen.
14.2 Überprüfung des ausländischen Namensrechtes der betroffenen


Person, pro halbe Stunde









Fr. 75.00

Analog Gebührenpositionen 14 und 15 der geltenden ZStGV.

z.B. die Überprüfung des Namensrechtes wird immer aufwändiger und häufiger. Zwei bis drei Staatsangehörigkeiten innerhalb einer Familie sind keine Seltenheit. Zudem kollidieren die Kundenwünsche immer wieder mit den anzuwendenden Gesetzen.
Die Stellungnahme des Tessiner-Verbandes wurde in Zusammenarbeit mit der kantonalen Aufsichtsbehörde ausgearbeitet und Ihnen direkt zugestellt.

Wir bitten Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Stellungnahme zu würdigen und danken Ihnen bestens für die Berücksichtigung unserer Standpunkte.

Mit freundlichen Grüssen

Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen
Beatrice Rancetti






Gian Carlo Pescio

Präsidentin
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